
1488 der Beilagen zuden steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIU.GP 

18. 2. 1975 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXX, mit 
dem dasWohnungsverbesserungsgesetz ge

ändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wohnungsverbessel1ungsgesetz, BGBL 
Nr. 426/1969, in der ,Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 337/1971, BGBI. Nr. 268/1972, BGBl. 
Nr. 369/1973 und BGBI. Nr. 447/1974, wird wie 
fol.gt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 hat die lit. a zu l'auten: 
"a) die Errichtung, die Ausgestaltung oder die 

Umgestaltung von der gemeinsamen Be
nützungder Bewohner dienenden, einer 
zeitgemäßen Wohnkultur ,entsprechenden 
Anlag,en ,in n011maler Ausstattung, wie Per
sonena,ufzüg,e, Zentralheizungen, Anschluß 
an zentrale Wärmev,er,sol'gu!1gsanlagen oder 
zentrale Waschküchen in Wohnhäusern mit 
Klein- oder Mittelwohnungen," 

2; Am Ende ,des § 1 Abs. 2 lit. ,d ist der Punkt 
durch einen' Beistrich 'zu ersetzen ,und der lit.d 
nachstehende lit. e und lit. f anzufügen; diese 
haben zu lauten: 

"e) die Änderung der Grundrißgestaltung zur 
Schaffung von Klein- oder Mittelwohnun
gen in normaler Ausstattung und 

f) Arbeiten, die der Erhöhung des Schall- und 
Wärmeschutzes ,dienen." 

3. § 3 Z. 5 hat zu lauten: 

,,5. als normale Ausstattung eine .solche, bei 
der die Gesamtausstattung, insbesondere ·die Aus
stattung der Räume mit Koch-, Heiz- und Bade
gelegenheiten, zwar den Erfordernissen der Haus
haltsführung und Hygiene entspricht, hinsichtlich 
des Baukostenarufwandes unter Bedachtnahme auf 
eine einwandfreie Ausführung, inshesoooer,e hin
sichtlich des Schall- und Wärmeschutzes, nach dem 
jeweiligen Stand der Technik jedoch größte Wirt
schaftlichkeit gewährleistet erscheint;" 

4. Im § 3 Z. 7 ist ,dei Punkt durch ,einen Strich
punkt zu ersetzen; der Z. 7 ist eine. neue Z. 8 
anzufügen; diese hat zu lauten: 

,,8. als Gesamtbaukosten der Verbesserung je 
Quadratmeter der Anteil an den Gesamtbaukosten 
der Verbessel1ung, der dem Nutzflächenausmaß 
sämtlicher verbesserter Wohnungen dlieses Wohn
hauses entspricht." 

5. Im § 6 Ahs. 2 wird am Ende der lit. c das 
Wort "und" gestrichen, der Punkt in ,der Ht. d 
durch einen Beistrich ersetzt und das Wort 
"und" angefiiJgt. Nach der lit. ,d wir,d eine neue 
lit. e angefügt; diese hat zu lauten: 

"e) wenn die veranschlragten Gesamtbaukosten 
der Verbesserung je Quadratmeter das Aus
maß von 25 v. H. ,der angemessenen Gesamt
baukosten im Sinne des § 2 Abs. 2 des 
Wohnha.uförderungs·geset~es 1968, BGBl. 
Nr. 280/1967, in der jeweils geltenden Fas
sung nicht übersteigen; dies gilt nicht, wenn 
die Förderung nach den Bestimmungen des 
W ohnbauför.derungsgesetzes 1968 nicht ,in 
Anspruch ,genommen werden kann, jedoch 
dürfen die Gesamtbaukosten der Verbesse
rung 80 v. H.der angemessenen Gesamt
baukostien gemäß § 2 Abs. 2 ,des Wohnbau
förderungsgesetzes 1968 nicht überschrei
ten." 

6. Der letzte Satz ,der Z. 2 des Abs. 6 des § 6 
hat zu lauten: 

"Die, §§ 24 bis 37 des Mietengesretzes, BGBI. 
Nr. 210/1929, zuletzt geändert ,durch die Bundes
geset~e BGBI. Nr. 281/1967 und 409/1974, finden 
sinngemäß Anwendung." 

7. Nach § 6 b ist ein neuer § 6 c ,einschließlich 
der überschrift einzrufügen: 

"W 0 h n bei h i 1 f e 

§ 6 c. Die Landesregierung hat zu jenem Teil 
-des Wohnungsaufwandes, der für die nach diesem 
Bundesgesetz 'geförderten Klein- oder Mittelwöh-
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2 1488 der Beilagen 

nun·gen für rdie Kosten: der Verhessel.'lung zu leisten 
ist, einen Zu schuß (Wohnbeihilfe) mit Bescheid zu 
gewähren. Auf die Gewährung der Wohnbeihilf.e 
sind die B,estimmungen des § 15·des Wohnbau
förderungsgesetzes 1968, BGBl. Nr. 280/1967, in 
·der jew,eiJ.s .geltenden Fassung sinngemäß anzu-
wenden." . 

Artikel II 

sichtlich der im Art. I Z. 1 bis 5 und Z., 7 vor
gesehenen . B~stimmungen unbeschadet des im 
§ 6 c ,des WohnuDJgsverbesserungsgtesetzes in der 
Fassung des Art. I dieses Bundesgesetzes für sinn
gemäß anwendbar erklärten § 15 Abs. 8 des 
Wohnbauföl'Ideliungsgtfsetzes 1968, BGBl. Nr. 280/ 
1967, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 232/1972, der Bundesminister für B,auten und 
Technik und mit ,der VolLziehung ,der im Art. I 

Mit der Erlassung von Durchführungsverord- Z. 6 vorgesehenen Bestimmungen der Bundes
nungten und mit der Wahrnehmung .der Rechte I m~nister für Justiz betraut. Im übrigen ist die 
des Bundes nach Art. 15 Abs. 8 B-VG .ist hin- Landesregierung mit der VoHziehung betraut. 
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1488 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Die Modern.isierung -von Wohnungen in ver
besserungswül'digen B aulimkeitengewinnt auf 
Grund volkswirtsmaftlimer überlegungen . und 
infolge des Inkrafttretens Ide·s Stadterneuerungs
gesetzes immer' ,größer,e Bedeutung; Wenn aum 
nach den Bestimmungen ,des Wohnungsverbesse
rungsgesetZ!e.s eine beträmtliche Anzahl von 
Klein- und Mittelwohnung,en .an einen zeitge
mäßen Standar,d herangeführt wurde, so konnte 
,das Ziel, vor aHem "SubstJandaI'dwohnl\lngen" zu 
verbessern, ni mt ganz erreimt werden. D1es la,g 
insbesondere ,daran, ·daß die Inhaber von Sub
standard wohnungen auf Grun,d ihrer mei,stge
ringen wirtschaftlimen Leistungskraft mangels 
einer Subjektförderung (Wohnbeihilfe) von' dien 
Förderungsmaßnahmen oft· nicht Gebrauch ma
chen konnten. 

Diese überlegungen ,im Zusammenhang mit 
der durch das StadterneuerungsgesetZ sowie das 
Bundesgesetz über ,die i\nderung niietr,echtlicher. 
Vorsmriften und über Mietzinsbeihilfen neu ge
schaffenen Rechtslage bezüglim assaIlJierungsbe
dürftiger Baulimkeiten finden in der Entsmlie
ßung des Nationalrates vom 12. Juli 1974 ihren 
Niederschlag, wonach die Bundesregierung auf
gefordert wird, dafür Sorge zu tragen, neben der 
Umgestaltung ·der obj,ektiven Förderungsmaßnah
men auf dem Gebiet ,des Wohnungsverbesserungs
r,emtes für Mieter und sonstige Nutzungsberem
tigre ein System subjektiver Beihilfen im Sinne 
des Wohnb<liuföI'der'ungsgesetzes 1968 z'l1 smaffen. 

Dieser Willensäußerimg entspricht· der vorlie
.gerideEntwurf, indem er die sil1il1gemäße Anwen
dung der Bestimmungen über Idie Wohn beihilfe 
gemäß § 15 Wohnbauför.derungsges'etz 1968 für 
den Bereimder WohnungsVlerbesserung ermög
licht. Damit ist gewährleistet, daß die durch die 
Annuitäten ·eines "Verbesserungsdarlehens" er
höhte Wohnungsaufwandbelastung auf ein zumut
oores Ausmaß ,gesenkt wird. 

Ferner war aum dafür Sorge zu tragen, daß die 
Verbesserungsmaßnahmen nach diesem im Ent
wurf vorliegenden Bundesgesetz von jenen des 
Entwurfes einer Novelle zum Wohnbauförde
rungsgesetz 1968, ,die ebenfalls auf Grund der 

vorangeführten Entschließung des Nationalrates 
zu ,erstellen war, abgegrenzt werden. Dabei er
schien es zweckmäßig, a'uf die Baukosten der Ver
besserungsniaßnahmen· abzustelLen und. diese nur 
bis zu einem bestimmten Ausmaß'nach den'Be
stimmungen idieses im Entwurf vorliegenden 
Bundesgesetzes zu för,dernj dteses' Ausmaß kann 
jedoch z. B. im Falle der Inanspruchnahme ,der 
Förderung durch Miet~roder sonstige Nutzungs~ 
berechtigte für Verbesserun!;len innerhalb ihrer 
WohnungeIlI überschritten we1"den. 

. Schließlich war bei der Erstellung des Kataloges 
der Verbess,erungsarbeiten ,eine Abstimmung mit' 
'dem Entwurf zur i\nderung ,des Wohnbauför
derungsgesetzes 1968 herbeizuführen. Dabei 
wurde dieser Katalog unter ·Berücksimtigung der 
Erfordernisse eines modernen temnischen Stan
dal'ds erweitert. 

Im übrigen wir.d zu d~n ,einzelnen Bestimmun-
g,en dieses Bundesgesetzes bemerkt: . . 

Zu § 1 Abs. 2lit. a: .' 

Um denWohnun,gsbenützern eine rationell~ 
und ,umweltfreundliche Beheizung zu ermöglichen, 
WUNe aum der Ansmluß an zen:tra1e Wärrile-ver
sorgungsanlagen . aufgenommen, worunter' InS

besondere der AnsmL'Uß an Femheizwerke:und 
ähnliches :z,u Vlerstenen ist. 

Zu § 1 Abs. 2 lit. e und fi 

Die ErgänzungdiesetBestimmung war ,durch 
die Aufnahme erweiterterVerbesserungsmaß
nahmen in das Wohnhauf&del'lUngsgesetz 1968 
erforderlich gewor:den. 

Zu § 3 Z. 5:. 

Die hier vor.genoml)1ene Ergänzung bringt eine 
Angleimungan 'das Wohnhauförderungsgesetz 
1968. UntJer Verbesserungen zur Erhöhung de·s 
Small- und Wäl'1mesmutzes sind insbesondere Ar
beiten Z!U verstehen, ',die eine wirksame Absim'e
rung gegen kält'eeinwirkungen' und g·egen akusti
schcfBeeinttächtigung der Benützer gewährleisten. 

Die Absicht ,des Gesetzgebers, die Wohnqualität 
zumindest auf einendendeI"2Jeitigen Verhältnissen 
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4 1488 der Beilagen 

entsprechenden Wohll!Standa<rd heranzuführen, 
soll ,durchdi,e Aufnahme dieser Kategorie von 
V,er:bes'serrungsarbeiten nicht ,geändert werden, 
d. ,ho ,die för,aerung von Arbeiten, die der ord
nungsgemäßen Erhaltung (Instandhaltung) die
nen, ist nach wie vor nicht voq~esehen. Allen
falls werden daher im Rahmen der Förderung 
bei gleichz,eiüger Durchführ:ung solcher Arbeiten 
en~spr,echende KostenreduzierungJen vorzunehmen 
sem. 

Zu § 3 Z. 8: 

Diese Er,gänzung ,er,schien im Hinblick 'auf die 
im § 6 Abs. 2 .Lit.e vorgesehene Neuregelung zur 
Berechnung IdesAusmaßesder Gesamt-haukosten 
der .v erbessemng je Quadratmetler notwendig 
und korresporudien mit rdrer :Bestimmung des § 2 
Abs. 1 Z.10,a des Entwuries"der Novelle zum 
Wohnbauförderungsgesetz 1968. 

Zu ,§ 6 Abs. 2 lit. e:, 

Diese B,estimmung soll Verbe,sserungsarbeiten, 
welche nach diesem Bundesgesetz geför.dert wer-

den, von jenen' ,abgrenzen, die nach den Bestim
mungen des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 
gefördert werden können. Durch die Bestimmung 
des zWlfiten Halbsatzes ist gewährleistet, daß 
Mieter und' sonstige Nutzung-sber,echtigte auch' 
dann inden Genuß ,der Förderung kommen, wenn 
die Kosten der Verbessel'ungein Viertel der an
gemessenen Gesamtbaukosten für nach den Be
stimmungen des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 
geföf1derte Neubauten übersteigen. 

Zu § 6 c: 

Durch diese Bestimmung wird d~e Subj,ektför
,derung (Wohnbeihilfe) im Wohnun.gsverbesse
rung,sgesetz verankert. Dabei hat es sich als zweck
mäßig erwiesen, das RechtsinstruIrient der WOhIl
beihilfe gemäß § 15 Wohnbauförderungsgesetz 
1968 auch für den Bereich der FÖf1derung nach 
dem Wohnungsverbesserungsgesetz heranzuzie
hen.' 

Eine Verwaltungsmehral'beit und eine finan
zielle Mehrbelastung des Bun,des ist durch das 
gegenständliche Bundesgesetz nicht zu ,erwarten. 

'Wohnungsverbesserungsgesetz 

Gegenüberstellung 

gehender Tex,t 

Aufgaben der Länder 

§ 1. (1) Die Länder haben V:erbesse!lungen an 
verbesserungswürdigen Wohnhäusern und ,in' 
Klein- oder Mittelwohnungen, sofern diebehörd
liche Baubewrilligung vOr dem 1. Juli 1948 erteilt 
wurde, Zu fördern; sofern rdieden Ländern zur 
Verfügung stehenden Förrderungsmittel (§§ 4 
und 5) durch solche FÖl'derungsmaßnahmen nicht, 
ausg,eschöpftwerdreri, ist die Förderung von Ver~ 
besseruIlJgsarbeiten auch an Objekten, für die die 
behör,dliche Baubewilli:gung vor ,dem 1. Jänner 
1968 erteilt wurde, zulässig. 

(2) Als Verbesserungen ,gelten 
a) die Err,ichtung oder die Ausgestaltung von 

der, gemeinsamen Benützung der Bewohner 
dienenden, einer zeitgJemäßen Wohnkultur 
entsprechenden Anlagen in normaler Aus
stattung, wie Personenaufzüge, Zentral
heizungenoder z,entrale Waschküchen in 
Wohnhäusern mit Klein- oder Mittel
wohnungen, 

b) ,die Errichtung oder die Umgestaltung von 
Wasserleitungs-, Lichdeitungs-, Gasleitungs-, 
Beheizungs- und sanitären Anlagen in nor
maler Ausstattung in Klein- oder Mittel
wohnungen, 

neu~er Text 

§ 1. (1) - unverändert 

(2) Als Verbesser,ungen ,gelten, 

a) die Errichtung; die Ausgestaltung oder die 
Umgestaltung von der gemei,nsamen Be
nützung ,der Bewohner ,dienenden, einer 
zeitgemäßen Wohnkultur rentsprechenden 
Anlag,en -in normaler Ausstattung, wie Per
,sonena.ufz.ug,e, Zentralheizungen, Anschluß 
an zentrale Wärmeversol'gungsanlagen oder 
zentrale Waschküchen in Wohnhäusern mit 
Klein- oder Mittelwohnungen, 

h) -unverändert 
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1488 der Beilagen 5 

g e1 t ende r Text 

c) die Vereinigung zweier oder mehrerer 
Kleinwohnungen zu einer normal ausge
statteten Klein- oder Mittdwohnung und 

d) die Teilung von Wohnungen in normal aus
gestattete Klein- oder Mittelwohnungen. 

(3) Die Förderung ist unzulässig, wenn es sich 
um Verbesserungen an Wohnhäusern handelt, 
,die nicht ganzjährig bewohnt weI'den: dürfen. 
Wohnhäuser sowie Klein- und Mittelwohnungen, 
die nicht zur Befriedigung ,des Wohnbedürfnisses 
regelmäßig verw,endet werden, sind gleichfalls 
von der Förderung ausgeschlossen. 

Begriffsbestimmungen 

§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten: 

1. als Wohnhaus mit Klein- oder Mittelwoh
nungen ,eine Baulichkeit, bei ,der mindestens die 
Hälfte der Gesamtnutzfläche auf KIein- oder Mit
telwohnungenentfällt; 

2. als verbesserungswür,dig, Wohnhäuser 
a) deren Bestand dem Flächenw,idmungs- und 

Bebauungsplan entspricht, 
b) deren Zustand rw:ooer gesundheit,swidrig 

noch baufälli,g ist; 

3. als Kleinwohnung eine für die dauernde 
Bewohnung bestimmte Wohnung, deren Nutz
fläche nicht mehr als 90 m2 beträgt; 

. 4. als Mittelwohnung eine Wohnung ,der in 
Z. 3 genannten Art, wenn ~hre Nutzfläche über 
das in Z. 3 für Kleinwohnungen vorgesehene 
Ausmaß hinausgeht, aber 150 m2 nicht übersteigt; 

5. als normale Ausstattung eine solche, bei der 
die Gesamtausstattung, insbesondere die Ausstat
tung .der: Räume mit Koch-, Heiz- und Badegele
genheiten, zwar den Erfordernissen der Hygiene 
und Haushaltsführung entspricht, hinsichtlich 
des Baukosrenaufwandes jedoch größte Wirt
schaftlichkeit gewährleistet erscheint; 

6. als Nutzfläch·e einer Wohnung oder eines 
Geschäftsraumes 'die Gesamtbodenfläche abzüg
lich der Wandstärken; Treppen, offene Balkone 
und Terrassen sowie Keller- und Dachboden
räume, sow,eit sie ihrer Ausstattung nach nicht für 
Wöhn- oder Gesch.äftszweckegeeignet sind, sind 
bei der Bered:mung der Nutzfläche der Wohnung 
nicht zu berücksichtigen; 

c) - unverändlert 

d) die Teilung von Wohnungen in riormal aus
gestattete Klein- oder Mittelwohnungen, 

e) die Änderung der Grundrißgestaltung zur 
Schaffung von Klein- oder Mittelwohnun
gen in normaler Ausstattung und 

f) Arbeiten, die ,der Erhöhung des Schall- und 
WärmeschutZies dienen. 

(3) - unverändert 

§ 3. Z. 1 bis 4 - unverändert 

5. als normale Ausstattung eine solche, bei 
der die Gesamtausstattung, insbesondere die Aus
stattung der Räume mit Koch-, Heiz- und Bade
gelegenheiten, zwar den Erfordernissen der Haus
haltsführungund Hygiene entspricht,. hinsichtlich 
des Baukostenaufwandes unter Bedachtnahme auf 
eine einwandfreie Ausführung, insbesondere hin
sichtlich des Schall- und Wärmeschutzes, nach dem 
jeweiligen, Stand der Technik jedoch größte Wirt-
schaftlichkeit gewährleistet erscheint; . 

6. - unverändert 
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6 i 48.8 4er Beilagen 

gehenderText 

7. als Gesamthaukosten die2lur Durchführung 
der im § 1. angeführt,en Verbesserungen notwen
digen Kosten zuzüglich der mit ,der Aufnahme 
d.es Darlehens ·verbundenen Kosten. 

.ne.u'erText 

7. als Gesamtbaukosten .. '. .. verbundenen 
Kosten; 

8. als Gesamtbaukosten der Verbesserung je 
Quadratmeter der Anteil an den Gesamtbaukosten 

. der Verbesserung, der dem Nutzflächena,usmaß 
sämtlicher verbesserter Wohnung,en ,dieses Wohn
hauses entspricht. 

Annuitätenzuschüsse 

§ 6. (1) Für dlie Leistung des Annuitätendien
stes von Darlehen der Kl'editunllernehmungen 
und Bausparkassen, die zur Finanzierung der 
Verbesserungen (§ 1) erford:erlich sind und deren 
jährlicher Zinsfuß nicht höher liegt als 21/2 v. H . 

. über der im Zeitpunkt der Zusicherung bestehen
den Nominalverz.jnsungder ,dem Zeitpunkt der 
Zusicherung' unmittelbar vorangeg,angenen zur 
Zeichnung aufgelegten öff'entliehen Anleihe mit 
einer Laufzeit von mindestens zehn Jahren, kann 
die Landesregierung in den Jahren 1970 bis 1978 
für die Dauer .der Laufzeit, ,die nicht mehr als 
zwölf Jahre betragen ,darf, jährliche Annuitäten
zuschüsse, die vom ursprünglichen Darlehen zu 
bemessen sind, im Ausmaß von 40 v. H. der 
Annuität gewähren. 

(2) Eine Förderung ,darf ,nur gewährt werden, 
a) wenn Arbeiten, die der ordnungsgemäßen 

Erhaltung des Wohnhauses dienen, nicht 
'erfol'd'erlich sind oder sichergestellt ist, daß 
solche Arbeiten in einem Zuge mit den 
Verbesserungsarbeiten ,durchgeführt wer
den, 

b) wenn die Gesamtbaukosllen ,der Verbesse
rung nicht gemäß den §§ 6 und .8 des 
Mietengesetzes, BGBl. Nr. 210/1929, in der 
jeweils geltenden Fassung, aus dem Haupt
mietzins des Wohnhauses bestritten werden 
können, 

c)wenn sichergestellt fist, daß die Klein- oder 
Mittelwohnung nach Durchführung der 
Verbesserungen und der allenfalls gleich
zeitig durchgeführten Erhaltungsarbeiten 
den Anforderungen der Gesundheit und 
Hygiene entsp1'!echen wird, und 

d) wenn der Bestand des Wohnhaus,es aus Ver
kehrsrücksichten oder aus Assanierungs
erfordernissen öffentlichen Interessen nicht 
entgegensteht. 

§ 6. (i) - unverändert 

Abs. 2 lit. a und b - unverändert 

c)wenn sichergestellt ,ist; '; . . .... entsprechen 
wird, 

cl) wenn der Bestand ..... , nicht enbgegen
steht, und 

. e) wenn die veranschlagten' Gesamtbaukosten 
der Verbesserung je Quadratmeter das Aus
maß von 25 v. H. ,der angemessrnen Gesamt
baukosten im Sinne des .§ 2 Abs. 2 des 
Wohnbauförderungsges~etZes '. 1968,'· BGBl. 
Nr. 280/1967, in der jeweils geltenden Fas" 
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,geltender-Text 

(3) Die Annuitätenzuschüsse dürfen nur flüssig
gemacht werden, wenn ,der Liegenschaftseigentü
mer (Miteigentümer), Wohnungseigentümer, Bau
berechtigte oder Mi'eter (Nutzungsberechtigte) 
nachweist, daß er Zahlungen in der Höhe von 
60 v. H. der schuldscheinmäßigen Annuitäten ge
leistet ha t. . 

{4) Insoweit in ,dem Zu fördernden Wohnhaus 
außer Klein- und Mittelwohnungen auch Woh
nungen mit einer Nutzfläche von mehr als iso m2 

oder Büro-, Geschäfts- oder Werkstättenräume 
vorhanden sind, dürfen Annuitätenzuschüsse für 
die Baukosten der Verbesserungen inn~rhalb 
dieser Wohnungen bzw. Räume nicht gewährt 
werden. 

(5) Die Zahlung von Annuitätenzuschüssen ist 
einzustdlen . und! ,die Annuitätenzuschüsse sind 
zurückzufordern, wenn ,der Eigentümer der Lie
genschaft, Wohnungseigentümer oder Bauberech
tigte 

1. die ordnungsgemäße Erhaltung des Wohn-
hauses .unierläßt, .. 

2. ohne vorangegangene schriftliche Zustim
mung der Landesregierung eine Wohnung in 
Räume anderer Art, wie ,insbesondere in Büro~ 
oder Geschäftsräume, umwandelt oder sonst wid
mungswidri,g verwendet, oder solche Handlungen 
zuläßt, 

3. ,die in der ~chrif.tlich'en Zusicherung festge
setzten Bedingungen oder Auflagen nicht erfüllt, 

4. die Annuitätenzuschüsse bei ·der Berechnung 
der für die Verbesse1Vng zu erbringenden lau
fenden Leistungen .der Mieter (Nutzungsberech
tigten) nicht voll in Abzug bringt, 

5. die V:el"besserungsarbeiten nicht von hiezu 
befugnen P;ersonen ausführen läßt. 

(6) 1. Vereinbarungen zwischen Vermiet~r und 
Mieter über die Höhe der vom Mieter für die 
Verbesserung.en zu erbringeiliden laufenden Lei
stungen sind nur insoweit zulässig, als sie das 
zur Deckung der Kosten der V«rrbesserungsarbei
ten notwendige Ausmaß nichtüberstJeigen .. 

2. Hält der Mieter ·die von ihm begehrten 
lauf.enden Leistungen für die V:erbesserung für 
höher als nach den Bestimmungen der Z.1 zulässig 
.ist, kann er .die Entscheidung des Gerichtes bean
tragen. Die §§ 24 bis 37 des Mierengesetzes in der 

. neuer Text 

sung nicht übersteigen; dies gilt nicht, wenn 
. die Förderung nach den Bestinimungen des 
Wohnbauförderungsg.esetzes 1968 nicht in 
Anspruch :genommen wel"de~ kann, jedoch 
dürfen die Gesamtbaukosnen .der Verbesse
rung 80 v. H. ,der angemessenen Gesamt
baukosren 'gemäß § 2 Abs. 2 des Wohnbau
förderimgsgesetzes 1968 nicht überschrei
ten. 

(3) - unv·erändert 

(4) - unv.erändert 

(5) - unverändert 

(6) Z. 1- unverändert 

2. Hält der Mieter ..... beantragen. Die §§ 24 
bis 37 des Mietengesetzes, BGBI. Nr. 210/1929, 
zuletzt ,geändert durch die Bundesgesetze BGBl. 
NI'. 281/1967 und 409/1974, finden sinngemäß 
Anwendung. 
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Fa:ssung des Mietrechtsänderungsgesetzes,BGBl. 
Nr. 281/1967, finden sinngemäß Anwendung. 

(7) Im Falle .der Gewährung einer Förderung 
an Mieter (Nutzungsberechtigte) zur Verbesse
rung von Klein- oder Mittelwohnungen finden die 
Bestimmungen des Abs. 2 lit. a und b sowie des 
§. 2 lit. a keine Anwendung; die BestUnmungen 
des· Abs. 5 mit Ausnahme der Z. 1 und 4 finden 
sinngemäß Anwendung. 

(7) - unverändert 

Wohnbeihilfe 

§ .6~. Die La,ndesregierung hat zu jenem Teil 
des Wohnungs aufwandes, dferfür ,die nach diesem 
Bundesgesetz 'geförderten Klein- oder Mittelwoh
nungen für die Kosten der Verbesserung zu leisten 
ist, einen Zuschuß (Wohnbeihilfe) mit Bescheid zu 
gewähren. Auf die Gewährung ·der Wohnbeihilf.e 
sind die Bestimmungen des § 15 des Wohnbau
förderungsgesetzes 1968, BGBI. Nr. 280/1967, in 
der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzu
wenden. 

Artikel 11 

Mit der Erlassung von Durchführi.mgsverord
nungen und mit der .Wahrnehmungder Rechne 
des Bundes nach Art. 15 Abs. 8 B~ VG ist hin
sichtlich der im, Art. I Z. 1 bis 5 und Z. 7 vor
gesehenen Bestimmungen unbesch'adet des im 
§ 6 c.des W ohnungsverhesserungsgtesetzes in der 
Fassung des Art. I dieses Bundesgesetzes für sinn
gemäß anwendbar erklärten § 15 Abs. 8 aes 
Wohnbauförclerungsgesetzes 1968, BGBJ. Nr. 280/ 
1967, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 232/1972, der Bundesminister für' Bauten und 
Technik und mit der Volh:iehung der .im Art. I 
Z. 6 vorgesehenen Besllimmungen ,der Bundes
minister für Jus.tiz betraut. Im übrigen ist die 
Landesregierung mit der Vollziehung betraut. 
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